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mochte das BVerfG nicht festzustellen. Möglicherweise wird
sich das BVerfG aber demnächst zu den Grenzen der Europäi-
sierung des deutschen Rechts anlässlich der sog. Mangoldt-
Entscheidung des EuGH42 äußern.

In dieser Entscheidung hat der EuGH vor Ablauf der Um-
setzungsfrist der Richtlinie 2000/78/EG erstmals ein europäi-
sches Verbot der Altersdiskriminierung abgeleitet und ent-
schieden, dass die nach Auffassung des Gerichts gegen den
Grundsatz verstoßende Regelung des § 14 III des deutschen
Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) nicht mehr ange-
wendet werden darf.43 Gegen ein auf die EuGH-Entscheidung
gestütztes Urteil des BAG wurde Verfassungsbeschwerde ein-
gereicht. Es könnte durchaus sein, dass das BVerfG in diesem
Verfahren erstmals einen europäischen Rechtsakt als kompe-
tenzüberschreitend qualifiziert.

E. FAZIT UND AUSBLICK
Rechtsschutz im Europarecht findet wie aufgezeigt sowohl vor
europäischen als auch vor deutschen Gerichten statt. Für die
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■ SACHVERHALT
Autohändler V war in letzter Zeit weitgehend erfolglos. Diese Situation will V mit einer Verkaufsveran-
staltung im Internet zum Besseren wenden. V bedient sich zum Anbieten und Verkaufen seiner Waren
daher der Internet-Seiten www.Hauptsache-billig.de des Verkaufsveranstalters A. A bietet im Internet
Dritten unter der Rubrik/Link »Hauptsache billig – private Auktionen« die Möglichkeit, Verkaufsver-
anstaltungen durchzuführen. Vor der Auktion des V muss dieser sich bei A anmelden, registrieren und
die AGB des A durch Doppelklick bestätigen. Unter Anerkennung der AGB des A bietet V einen Pkw
Porsche 911, 320 PS, Neuwagen, Farbe metallic, innen schwarz, Edelholzausstattung, Klima-Automa-
tik, Technik- und Winterpaket, Radio, CD-, MD-, DVD-Player, etc. ohne Zulassung, 0 km, zu einem
Startpreis von 20.000 A (herkömmlicher Listenpreis im Autohandel mit diesen Ausstattungsmerkmalen
80.000 A) ohne Angabe eines Mindestpreises vom 22.07.2009 bis 27.07.2009, 22.00 Uhr, an. Bereits
auf der Homepage von A wird – deutlich hervorgehoben – auf die AGB für Verkaufsveranstaltungen
von A hingewiesen, die die Teilnehmer durch zweimaliges Anklicken abrufen und ausdrucken können.
In den AGB von A heißt es auszugsweise u.a.:

»§ 4 Vertragsangebot

(1) Für die von anbietenden Teilnehmern angebotenen Gegenstände können alle Teilnehmer (nach-
folgend »Antragende«) während des jeweils für den angebotenen Gegenstand angegebenen Ange-
botszeitraums (§ 6) verbindliche Kaufangebote über die Internet-Seite von A abgeben.

(2) Die Angebote der Antragenden sind verbindlich und unwiderruflich.

* Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Potsdam.
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Bürgerinnen und Bürger führt dabei der Weg meist über die
nationalen Gerichte. Nur in Ausnahmefällen können Privat-
personen eine Nichtigkeitsklage oder eine Untätigkeitsklage
erheben. Der Rechtsschutz nach Vorgabe des EG-Vertrags
stellt sich im Wesentlichen als institutioneller Rechtsschutz
dar. Das ist kritisiert worden.44 Auch im Lissabon-Vertrag
wurde eine direkte europäische Bürgerklage jedoch nicht ein-
geführt. Eine Absage erteilt wurde auch Vorschlägen nach
Einführung eines Kompetenzgerichts, von dem man sich eine
weniger ausufernde Anerkennung von Gemeinschaftskompe-
tenzen erhofft hatte, als dies beim EuGH der Fall ist.

Neu aufgenommen wurde in Art. 269 des Lissabon-Vertra-
ges eine sog. Subsidiaritätsklage. Ob dieses Instrument den
erhofften Erfolg bringen wird, bleibt abzuwarten.

42 EuGH, Rs. C-144/04, Slg. 2005, I-9981 ff. (Mangoldt).
43 Zur Problematik vgl. Böhm JZ 2008, 324 ff.
44 S. nur Schwarze DVBl. 2002, 1297 ff.; Danwitz NJW 1993, 1108 ff.; Gröpl EuGRZ

1995, 583 ff.
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(3) Bei Erklärungen der anbietenden Teilnehmer sowie der Antragenden, die im Rahmen von Auktio-
nen abgegeben werden, ist A Empfangsvertreter des jeweils anderen Teilnehmers, § 164 III BGB
unter Ausschluss des § 181 BGB.

§ 5 Annahme eines Vertragsangebots

(1) Der Vertrag über einen angebotenen Gegenstand kommt durch Annahme des Vertragsangebots
zustande.

(2) Der anbietende Teilnehmer erklärt bereits mit der Freischaltung seiner Angebotsseite die Annahme
des Höchstgebots.

§ 6 Angebotszeitraum

Angebote zum Vertragsschluss können nur während eines für den jeweiligen Gegenstand festgelegten
Zeitraums abgegeben werden (Angebotszeitraum).

§ 7 Belehrungspflicht

Anbietende Teilnehmer müssen Verbraucher über das gesetzliche Widerrufsrecht belehren.«

K, der dringend ein neues, repräsentatives Auto braucht, um sich im Freundeskreis darstellen zu kön-
nen, gibt am 27.07.2009 um 21.59 Uhr als 999. und letzter Bieter online das höchste Gebot über
40.000 A, das noch um 21.59 Uhr auf dem Server des Internetproviders von A eingeht, ab. V ruft das
Gebot um 22.30 Uhr ab. Die Abgabe des Gebots war nur möglich, weil K zuvor mit einem Doppelklick
die Anerkennung der AGB des A erklärt hatte, ohne diese jedoch zur Kenntnis zu nehmen. Als K sich
telefonisch mit V in Verbindung setzt, um die Abwicklung des seiner Meinung nach geschlossenen
Geschäfts zu besprechen, erklärt der überraschte V, erst einmal die Rechtslage überprüfen zu wollen.
Aufgrund des geringen Verkaufspreises hofft V, K werde die Sache nicht mehr weiterverfolgen, wenn
er, V, sich nicht mehr melde.

Als K sechs Wochen später erneut auf Lieferung besteht, wird dies von V verweigert. V erklärt gegen-
über K, dass er sich nicht an den Vertrag gebunden fühle. K, so V, könne doch nicht ernsthaft anneh-
men, dass er, V, bei einem Listenpreis von 80.000 A den Wagen an K für weniger als die Hälfte hätte
verkaufen wollen. Beim Einsetzen des Startpreises habe er sich, so bringt V wahrheitsgemäß weiter vor,
verschrieben, da er einen Preis von 39.000 A angeben wollte. Außerdem habe er, V, nicht damit gerech-
net, dass die Freischaltung der Internetseite mit seinem Angebot bereits rechtsgültig sei. Vielmehr sei
er, V, davon ausgegangen, nach Abgabe der Gebote noch entscheiden zu können, ob er das Höchstgebot
annehme oder nicht.
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Bearbeitervermerk: In einem Gutachten, das auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der
vorgegebenen Reihenfolge folgende Fragen zu beantworten:

Kann K von V die Lieferung des Porsches Zug um Zug gegen Zahlung von 40.000 A verlangen?

Abwandlung: Nachdem K wegen der schwierigen konjunkturellen Lage in einen finanziellen Engpass
geraten ist, überlegt er es sich anders und teilt V am 29.07.2009 brieflich mit, er könne den Porsche wieder
abholen. Er, K, wolle ihn nicht behalten und selbstverständlich den bereits bezahlten Kaufpreis zurücker-
halten. Kann K von V Rückzahlung von 40.000 A Zug um Zug gegen Rückgabe des Porsches verlangen?

■ LÖSUNG

A. ANSPRUCH DES K GEGEN V AUF LIEFERUNG DES PORSCHE NACH § 433 I 1 BGB
ZUG UM ZUG GEGEN ZAHLUNG VON 40.000 5

I. Entstehung des Anspruchs
Antrag und Annahme Ein Anspruch des K gegen V aus Kaufvertrag nach § 433 I 1 BGB auf Übergabe und Übereignung des

Porsche setzt voraus, dass zwischen K und V ein Kaufvertrag über den Porsche durch zwei übereinstim-
mende und korrespondierende Willenserklärungen, nämlich Antrag (§ 145 BGB) und Annahme
(§§ 146 ff. BGB) oder bei Versteigerungen durch Gebot und Zuschlag (§ 156 BGB), wirksam zu
Stande gekommen ist. Diese Willenserklärungen können auch durch elektronische Übermittlung einer
Datei im Internet – online – abgegeben und wirksam werden (BGHZ 149, 129 [133]).

1. Vertragsschluss zwischen K und V

a) Antrag und Annahme nach dem Leitbild des § 156 BGB durch Gebot und Zuschlag?
Vertragsschluss bei

Internetauktion
aa) Vertragsschluss nach § 156 BGB. Ein Vertragsschluss zwischen K und V kann im Rahmen der
Internetauktion zunächst nach § 156 BGB zu Stande gekommen sein. Dann müsste in der Verkaufs-
veranstaltung eine Versteigerung i.S.d. § 156 BGB liegen und der Vertrag auf diese Weise durch Ge-
bot (= Antrag i.S.d. § 145 BGB) und Zuschlag des Auktionators (= Annahme i.S.d. §§ 147 ff. BGB)
zu Stande gekommen sein (BGHZ 138, 339 [342] = NJW 1998, 2350; MüKo-BGB/Kramer 5. Aufl.
2006, § 156 Rn. 4). Danach ist ein Antrag i.S.d. § 145 BGB Voraussetzung auch für einen Vertrags-
schluss durch Zuschlag nach § 156 BGB.

Antrag Ein Antrag i.S.d. § 145 BGB ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, mit der jemand einem
anderen einen Vertragsschluss in der Weise rechtsverbindlich anbietet, dass das Zustandekommen nur
noch von dessen Zustimmung abhängt. Dies setzt objektiv ein Erklärungszeichen voraus, das auf einen
Rechtsbindungswillen schließen lässt. Bei einer bloßen invitatio ad offerendum fehlt es hingegen an ei-
nem Rechtsbindungswillen. Eine invitatio ad offerendum ist nämlich lediglich eine nicht rechtsverbind-
liche Aufforderung des Verkäufers an potenzielle Käufer, ihrerseits einen Antrag i.S.d. § 145 BGB zu
machen (Brox/Walker Allgemeiner Teil des BGB, 33. Aufl. 2009, Rn. 165a). Es fehlt hier also schon
am objektiven Tatbestand einer Willenserklärung, so dass bei einer invitatio ad offerendum kein rechts-
verbindliches Angebot vorläge.

Invitatio ad offerendum? Ein Angebot des Versteigerers i.S.d. § 156 BGB stellt grundsätzlich nur eine invitatio ad offerendum
dar. Ein objektiver Erklärungsempfänger (§§ 133, 157 BGB) darf ein solches Angebot nämlich deshalb
nicht als Antrag i.S.d. § 145 BGB verstehen, weil der Anbietende anderenfalls gegenüber jedem anneh-
menden Bieter verpflichtet würde und er den jeweiligen Kaufvertrag zu erfüllen hätte. Gegenüber allen
Bietern, gegenüber denen er dazu nicht in der Lage wäre, machte er sich schadensersatzpflichtig nach
den §§ 311a II 1 bzw. 280 I, III, 283 BGB. Hinzu kommt, dass der Versteigerer der Sache frei entschei-
den soll, ob er zu dem angebotenen Preis verkaufen will. Deshalb knüpft § 156 BGB den Vertrags-
schluss an den Zuschlag des Versteigerers als Annahme eines Gebots (Antrag i.S.d. § 145 BGB). Dem
Verkäufer und Auktionator steht es frei, ob er den Zuschlag erteilt oder nicht. Der Bieter hat daher
keinen Anspruch auf Zuschlag. Danach handelt es sich bei dem Angebot einer Sache bei einer Versteige-
rung i.S.d. § 156 BGB lediglich um eine Aufforderung an die Bieter, ihrerseits Anträge i.S.d. § 145
BGB abzugeben (invitatio ad offerendum; MüKo-BGB/Kramer a.a.O. § 156 Rn. 4). Danach könnte V
frei darüber entscheiden, ob er das Gebot des K annimmt oder nicht. Voraussetzung dafür ist jedoch,
dass § 156 BGB auf Onlineauktionen überhaupt anwendbar ist.
bb) Anwendbarkeit des § 156 BGB auf Onlineauktionen? Wäre § 156 BGB auf Onlineauktionen
nicht anwendbar, wäre für die Beurteilung der Frage, ob zwischen V und K ein Kaufvertrag zu Stande
gekommen ist, auf die allgemeinen Regeln der §§ 145 ff. BGB abzustellen.

Keine typische
Bietersituation

Anders als bei einem Vertragsschluss durch Zuschlag nach § 156 BGB ergibt sich bei Onlineauktio-
nen keine typische Bietersituation, in der ein Auktionator ein Höchstgebot feststellt und dies zeitlich ggf.
selbst bestimmen kann. Versteigern i.S.d. § 156 BGB bedeutet, innerhalb einer Zeitspanne und einer
örtlich begrenzten Veranstaltung eine Mehrzahl von Personen aufzufordern, den Kaufgegenstand in der
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